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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1951

Norm

EO §7 Be

Rechtssatz

Auf Grund eines gerichtlichen Vergleiches über einen bestimmten Geldbetrag mit Brotpreisklausel kann der infolge

von Preiserhöhungen sich ergebende Mehrbetrag erst nach Erlangung eines entsprechenden Exekutionstitels im

Exekutionswege durchgesetzt werden.
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Beisatz hier: Unterhaltsvergleich (T1)
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